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werk-notiz

Philippe Weisbecker, Structure Series, Nieves, 2015

Wohnen in Stahl

Aufruf zur Teilnahme am
freien Studienauftrag

Viele Architektenträume sind in
Stahl errichtet, von Regisseuren wie
Mies van der Rohe, Pierre Chareau
oder Charles und Ray Eames einge-
flüstert. Doch im anspruchsvollen
Architektenalltag spielt der Stahlbau

nur noch selten eine Hauptrolle,
und fast keine mehr im Genre der
Wohnarchitektur. Die Neubewer-

tung der Solothurner Schule durch
die umfassende Publikation «Ge-
füllte Leere» von Jürg Graser hat we-
nigstens dazu beigetragen, dass der
Stahltraum nie ganz vergessen war.
Projekte wie von Martin Bühler (vgl.
wbw 6—2012), Jürg Graser (vgl. wbw
3 — 2013) oder jüngst Christian Kerez

(vgl. wbw 1/2—2015) sind Ausnah-

men, die die Regel bestätigen. Das
entwerferische Vokabular des Stahl-
baus scheint in Vergessenheit geraten.
Die gesichtslosen Industriehallen
sprechen eine entsprechende Sprache,

es bleibt nur noch ein architektoni-
sches Stammeln.

Dabei liegen die Vorteile des

Baumaterials Stahl aufder Hand und
sind fast in jedem Buchstaben prä-
sent: S für Systematisierung, T für
Trockenbau, ergo kurze Bauzeit, A für
Anpassungsfähigkeit, H für seine
Hochbelastbarkeit auf Zug (im Ge-

gensatz zum Beton) und L für lange
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Lebensdauer. Es gibt somit mehrere
Gründe von einer Widerentdeckung
des Stahls nicht nur zu träumen.

Angetrieben vom Interesse an
einem spezifischen Ausdruck des Ma-
terials lobt das Stahlbau Zentrum
Schweiz zusammen mit dem Institut
Konstruktives Entwerfen der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissen-
Schäften ZHAW einen Wettbewerb

aus, um neu über die Kunst des Fü-

gens im Stahlbau nachzudenken. Auf-
gefordert sind Arbeitsgemeinschaften
aus den Bereichen Architektur und
Bauingenieurwesen, sich zu beteili-

gen. Fünf Teams werden für einen
Studienauftrag zugelassen, um von
Oktober 2016 bis April 2017 ein Gm?

Stef/ //<?»« zu entwerfen. Zen-
trale Herausforderung wird sein, die

Möglichkeiten der digitalen Vorfabri-
kation zu nutzen und in hybridem
Verbund mit anderen Materialien die

Vorzüge des Stahls ins Licht zu rü-
cken. Wie können mit konstruktiven
Kniffen die Anforderungen von
Brandschutz, Behaglichkeit oder
Akustik gemeistert werden?

Die Auftaktveranstaltung findet
am 22. Juni 2016 im Architekturforum
Zürich statt im Rahmen der Vernis-

sage des Buchs .Z« Lfewri? zot S&zM

Ä«ZZOT/zc/;<? «W ^owrtnz^fz'w

rizrag?« z« S&zA/ z/W W&/OTZz«gr£zzzz. In
diesem Band werden ein kritisches
Inventar zu Ikonen und zeitgenössi-
sehen Bauten sowie Ergebnisse des

internationalen Sommerworkshops
an der ZHAW 2015 veröffentlicht.

wbw ist bei der Stahlforschung
mit dabei. Wir publizieren die Er-
gebnisse des Studienauftrags in unse-
rer Septemberausgabe 2017. — rz

Lärmschutzfenster-
Praxis ade!

Bundesgericht macht
neue Vorgaben

Weitgehend unbeachtet von der Öf-
fentlichkeit hat das Bundesgericht am
16. März einen einschneidenden Ent-
scheid zur Lärmschutz-Praxis gefällt,
der die Spielräume im Wohnungsbau
stark einschränken wird. Das Gericht
hat die relativ liberale Lüftungsfens-
ter-Praxis für gesetzwidrig erklärt, wo-
nach ein lärmabgewandtes Fenster pro
Wohnraum genügt, um die Lärm-
schutzvorgaben zu erfüllen. Diese Pra-

xis war bislang in rund der Hälfte der
Schweizer Kantone verbreitet. Sie hat
es Architekten erlaubt, auch an lärmi-

gen Standorten Wohnräume zur Stras-

se anzuordnen. Mittels Fenstern an
lärmgeschützten Loggien und anderen

Entwurfsideen liess es sich vermeiden,

ganze Strassenfronten als verschlossene

Rückseiten auszubilden.
Das Bundesgericht pocht jedoch

auf die Vorgabe der Lärmschutzver-

Ordnung, wonach die Grenzwerte für
Lärmimmissionen an allen Fenstern

von lärmempfindlichen Räumen ein-

gehalten werden müssen. Die Lüf-
tungsfenster-Praxis führe «zur Aushöh-

lung des vom Gesetzgeber bezweckten

Gesundheitsschutzes», denn sie könnte
Bauherren und Architekten dazu ein-
laden, aus Kostengründen aufweiter-
gehende Massnahmen zur Lärmbe-
schränkung zu verzichten. Das Gericht
befürchtet also, dass es sich die Archi-
tekten zu einfach machen.

Dieser implizite Vorwurfgeht an
die Juristen zurück: Ihr Entscheid be-

grenzt die entwerferischen Spielräume
und könnte zur gestalterischen Verar-

mung von Strassenräumen beitragen.
Sie zwingen dazu, das private Leben

vom öffentlichen Raum abzuwenden.

Das ist umso stossender, als die engen
Vorgaben nicht im vom Parlament
(1983) beschlossenen Umweltschutz-

gesetz geregelt sind, sondern nur in
der Lärmschutzverordnung, die von
der Verwaltung ausgearbeitet wurde.
Da das Urteil anhand dreier geplanter
Einfamilienhäuser in der Aggloméra-
tion und nicht etwa anhand eines gros-
seren Wohnbauprojekts gefällt wor-
den ist, fehlte vermutlich die Argu-
mentation der Architekten bei diesem

Entscheid. Die Verbände SLA und
BSA sind aufgerufen, sich in diese De-
batte einzumischen. —
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